
 
 

Nichtamtliche Lesefassung 

Haftungsausschluss: Der nachfolgende Text dient lediglich der Information.  
Rechtsverbindlichkeit haben ausschließlich die unterzeichneten  

Ausfertigungen der Satzungen. 

 
Satzung 

zum Schutz von Bäumen und Hecken der Stadt 
Nottertal-Heilinger Höhen 

(Baumschutzsatzung) 
 
Präambel: … 

§ 1 
Geltungsbereich, Schutzzweck 

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die Flächen innerhalb der 

rechtskräftigen Bebauungspläne gemäß § 33 Baugesetzbuch (BauGB) sowie 

der innerhalb im Zusammenhang bebauten Ortsteile gemäß § 34 BauGB. 

 

(2) Die Erklärung der Bäume und freiwachsenden Hecken zu geschützten 

Landschaftsbestandteilen gemäß § 29 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

erfolgt mit dem Ziel, sie zu erhalten, weil sie 

 das Orts- und Landschaftsbild beleben und gliedern, 

 zur Verbesserung der Lebensqualität und des Kleinklimas beitragen, 

 die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes fördern und sichern, 

 der Luftreinhaltung dienen und 

 vielfältige Lebensräume darstellen. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Die Bäume und Hecken im Geltungsbereich dieser Satzung werden im 

nachstehend bezeichneten Umfang zu geschützten Landschaftsbestandteilen 

erklärt. 

 

(2) Geschützte Bäume und Hecken auf öffentlichem und privatem Grund im Sinne 

der Satzung sind: 

a. Einzelbäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm, 

b. Mehrstämmige ausgebildete Einzelbäume, strauchartige Bäume oder 

baumartige Sträucher, wie z.B., Kirschpflaume, Salweide oder 

Kornelkirsche, wenn wenigstens zwei Stämme in Summe einen 

Stammumfang von mindestens 80 cm aufweisen und im Kronenbereich 

den Nachbarbaum berühren und/oder bei denen der Abstand der Stämme 

zueinander am Boden gemessen 5 m nicht überschreitet, 
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c. Obstbäume, wenn außerdem die astfreie Stammlänge mindestens 160 cm 

beträgt (Obstbaum-Hochstämme), 

d. alle freiwachsenden Hecken mit einer durchschnittlichen Höhe von 

mindestens 3,00 m. Als Hecken gelten überwiegend in Zeilenform 

gewachsene Gehölzstreifen aus Laubgehölzen ab einer Länge von 5,00 m. 

e. Ersatzpflanzungen gemäß § 8 dieser Satzung vom Zeitpunkt der Pflanzung 

an. 

 

(3) Grundsätzlich wird der Stammumfang in einer Höhe von 1 m über dem 

Erdboden gemessen. Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der 

Stammumfang unmittelbar darunter maßgebend. Bei mehrstämmigen Bäumen 

wird die Summe der Stammumfänge zugrunde gelegt,  

 

(4) Diese Satzung gilt nicht für 

a. Obstbäume aus Nieder- und Mittelstämmen, Büsche oder Spaliergehölze, 

ausgenommen Walnuss-, Wildbirnen- und Esskastanienbäume, 

b. Nadelgehölze. Der mit den Nadelgehölzen verwandte Ginkgobaum ist 

geschützt. 

c. Bäume, Hecken und Sträucher in Baumschulen und Gärtnereien, wenn sie 

Erwerbszwecken dienen, 

d. Bäume und Hecken auf Dachgärten, 

e. Bäume und Hecken, die dem Gesetz zur Erhaltung, zum Schutz und zur 

Bewirtschaftung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft 

(Thüringer Waldgesetz - ThürWaldG -) vom 6. August 1993 in seiner 

jeweils geltenden Fassung unterliegen, 

f. Bäume und Hecken im Rahmen des historischen Gestaltungskonzeptes 

der durch das Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der 

Kulturdenkmale (Thüringer Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG -) vom 14. 

April 2004 in seiner jeweils geltenden Fassung geschützten historischen 

Park- und Gartenanlagen. 

 
§ 3 

Verbotene Handlungen 

(1) Es ist verboten, die geschützten Bäume und Hecken zu beseitigen, zu 

zerstören, zu beschädigen oder in ihrer typischen Erscheinungsform 

wesentlich zu verändern. 

 

(2) Schädigungen und Beeinträchtigungen im Sinne dieser Satzung sind 

insbesondere: 

a. das Kappen von Bäumen, 

b. das Anbringen von Verankerungen und Gegenständen, die Bäume oder 

Hecken gefährden oder schädigen, 

c. Abgrabungen, Ausschachtungen, Aufschüttungen oder Verdichtungen im 

Wurzelbereich (in der Regel Bodenflächen unter dem Traufbereich 

zuzüglich 1,5 m nach allen Seiten), 
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d. Versiegelungen des Wurzelbereiches mit wasser- und luftundurchlässigen 

Materialien (z. B. Asphalt, Beton oder Ähnlichem), 

e. das Ausbringen von Herbiziden, 

f. das Lagern, Ausschütten oder Ausgießen von Salzen, Säuren, Ölen, 

Laugen, Farben, Abwässern oder Baumaterialien sowie 

g. das Befahren und Beparken des Wurzelbereiches, soweit dieser nicht zur 

befestigten Fläche gehört, 

h. Grundwasserabsenkungen oder -anstauungen im Zuge von 

Baumaßnahmen. 

 

(3) Nicht unter die Verbote des § 3 Absatz 1 und 2 fallen fachgerechte Pflege- 

und Erhaltungsmaßnahmen, insbesondere: 

a. die Beseitigung abgestorbener Äste, 

b. die Behandlung von Wunden, 

c. die Beseitigung von Krankheitsherden, 

d. die Belüftung und Bewässerung des Wurzelwerkes, 

e. der Rückschnitt bzw. das Auf-den-Stock-setzen von Hecken zum Zweck 

der natürlichen Verjüngung und 

f. die Herstellung des Lichtraumprofils an Straßen sowie der Schnitt an 

Formgehölzen. 

 

(4) Nicht verboten sind unaufschiebbare Maßnahmen zur Herstellung der 

Verkehrssicherungspflicht bzw. Abwehr einer Gefahr für Personen und/oder 

zur Vermeidung bedeutender Sachschäden. Diese Maßnahmen sind der Stadt 

Nottertal-Heilinger Höhen unverzüglich anzuzeigen und zu begründen. 

 
§ 4 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben die auf ihren Grundstücken 

stehenden Bäume und Hecken zu erhalten, zu pflegen und schädigende 

Einwirkungen auf die geschützten Objekte zu unterlassen. Entstandene 

Schäden sind fachgerecht zu sanieren. 

 

(2) Die Stadt Nottertal-Heilinger Höhen kann den Eigentümer oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten verpflichten, die Durchführung bestimmter Erhaltungs-, 

Pflege- und Schutzmaßnahmen an geschützten Bäumen und Hecken zu 

dulden. 

 

§ 5 
Ausnahmen 

(1) Die Stadt Nottertal-Heilinger Höhen kann auf Antrag des Eigentümers oder 

Nutzungsberechtigten Ausnahmen von den Verboten des § 3 Absatz 1 und 2 

zulassen, wenn das Verbot 
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a. zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Ausnahme mit 

den öffentlichen Interessen, insbesondere dem Zweck der 

Schutzausweisung, vereinbar ist oder 

b. eine nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung 

des Grundstücks sonst nicht oder nur unter unzumutbaren 

Beschränkungen verwirklicht werden kann. 

 

(2) Eine Ausnahme ist zuzulassen, wenn 

a. der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte aufgrund von Rechtsvorschriften 

verpflichtet ist, die geschützten Bäume oder Hecken zu entfernen oder zu 

verändern und er sich nicht in zumutbarer Weise von dieser Verpflichtung 

befreien kann, 

b. von den geschützten Bäumen oder Hecken Gefahren für Personen oder 

für Sachen von bedeutendem Wert ausgehen und die Gefahren nicht auf 

andere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden können, 

c. der geschützte Baum oder die geschützte Hecke krank ist und die 

Erhaltung auch unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses daran 

mit zumutbarem Aufwand nicht möglich ist, 

d. die Beseitigung der geschützten Bäume oder Hecken aus überwiegendem 

öffentlichem Interesse dringend erforderlich ist oder 

e. ein geschützter Landschaftsbestandteil einen anderen wertvollen 

Landschaftsbestandteil wesentlich beeinträchtigt. 

 
§ 6 

Genehmigungsverfahren, Betreten von Grundstücken 

(1) Ausnahmen sind bei der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen schriftlich mit 

Begründung zu beantragen. Dem Antrag ist ein Bestandsplan beizufügen, aus 

dem die auf dem Grundstück befindlichen geschützten 

Landschaftsbestandteile nach Standort, Art, Höhe, Stammumfang und bei 

Hecken nach Standort, Art, Höhe und flächiger Ausdehnung ersichtlich sind. 

Die Stadt Nottertal-Heilinger Höhen kann die Beibringung eines 

Wertgutachtens für den/die zu beseitigenden Bäume und/oder Hecken 

verlangen. 

 

(2) Die Entscheidung über einen Ausnahmeantrag ist schriftlich zu erteilen; sie 

kann mit Nebenbestimmungen, insbesondere einem Widerrufsvorbehalt 

verbunden werden. Die Genehmigung ist auf zwei Jahre nach der 

Bekanntmachung zu befristen. Auf Antrag kann die Frist um jeweils ein Jahr 

verlängert werden. 

 

(3) Die Beauftragten des Bürgermeisters sind berechtigt, nach angemessener 

Vorankündigung beim Eigentümer oder Nutzungsberechtigten zum Zwecke 

der Durchführung dieser Satzung Grundstücke zu betreten; sie sind 

verpflichtet, sich auszuweisen. Sofern Gefahr im Verzug besteht, kann auf 

eine Vorankündigung verzichtet werden. 
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§ 7 
Verfahren bei Bauvorhaben 

(1) Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine 

Baugenehmigung beantragt, so sind in einem Bestandsplan die auf dem 

Grundstück vorhandenen geschützten Landschaftsbestandteile mit Standort, 

Landschaftsbestandteilart, bei Bäumen mit Stammumfang und 

Kronendurchmesser einzutragen und unverzüglich unter Hinweis auf die 

beabsichtigte Baumaßnahme der zuständigen Baubehörde zuzuleiten. 

Gleiches gilt für alle geschützten Landschaftsbestandteile, die auf 

Nachbargrundstücken und im öffentlichen Raum stehen und von der 

geplanten Baumaßnahme betroffen sind. 

 

(2) Absatz 1 gilt auch für Bauvoranfragen. 

 
§ 8 

Ersatzpflanzung, Ausgleichszahlung 

(1) Wird für die Beseitigung eines geschützten Baumes eine Ausnahme nach § 5 

zugelassen, ist der Antragsteller zur Ersatzpflanzung wie folgt verpflichtet: 

 

(2) Wird für die Beseitigung einer geschützten Hecke eine Ausnahme nach § 5 

zugelassen, ist der Antragsteller zur Ersatzpflanzung wie folgt verpflichtet: 

 

(3) Werden Bäume als Ersatzpflanzung gewählt, müssen diese einen 

Stammumfang von je 14-16 cm (zweimal verpflanzt) aufweisen. Wird als 

Ersatzpflanzung eine Hecke gewählt, ist diese aus standortgerechten 

Laubgehölzen (zweimal verpflanzt) in der Handelsgröße (Höhe) von 

mindestens 100 cm zu pflanzen.   

 

(4) Die Ersatzpflanzung ist in erster Linie auf dem von der Veränderung des 

geschützten Landschaftsbestandteils betroffenen Grundstücks vorzunehmen. 

Im Einzelfall kann die Ersatzpflanzung auch auf einem anderen Grundstück im 

Geltungsbereich dieser Satzung - sofern sich das Grundstück nicht im 

Eigentum des Antragstellers befindet mit schriftlicher Zustimmung des 

betroffenen Grundstückeigentümers - zugelassen werden.  

 

Stammumfang des 
entfernten Baumes ab 

Anzahl der Bäume als 
Ersatzpflanzung  

Länge der Hecke als 
Ersatzpflanzung 

80 cm 1 5,00 m 

120 cm 2 7,50 m 

160 cm 3 10,00 m  

Länge der entfernten 
Hecke ab  

Anzahl der Bäume als 
Ersatzpflanzung  

Länge der Hecke als 
Ersatzpflanzung 

5,00 m  1 5,00 m 

7,50 m 2 7,50 m 

10,00 m 3 10,00 m  
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(5) Ist eine Ersatzpflanzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich, so ist der Antragsteller zu einer Ausgleichszahlung heranzuziehen. 

Die Höhe der Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem Wert der Bäume, mit 

denen ansonsten die Ersatzpflanzung hätte erfolgen müssen, zuzüglich einer 

Pflanzkostenpauschale in Höhe von 30 % des Nettoerwerbspreises. Die nach 

dieser Satzung zu entrichtenden Ausgleichszahlungen sind an die die Stadt 

Nottertal-Heilinger Höhen zu leisten. Sie sind zweckgebunden für 

Ersatzpflanzungen oder zum Schutz und zur Pflege von Bäumen, die den 

Schutzzweck dieser Satzung entsprechen, im Geltungsbereich dieser Satzung 

zu verwenden.  

 

(6) Die Verpflichtung zur Ersatzpflanzung ist erst dann erfüllt, wenn die Gehölze 
nach Ablauf von zwei Jahren zu Beginn der folgenden Vegetationsperiode 
angewachsen sind, andernfalls ist sie zu wiederholen. Die Frist beginnt mit 
Genehmigungserteilung nach § 6 Absatz 2 dieser Satzung. Die 
Ersatzpflanzung ist dauerhaft zu unterhalten und unterliegen sofort dem 
Schutz dieser Satzung.  
 

§ 9 
Folgebeseitigung 

(1) Hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte entgegen den Verboten des § 3 

Absatz 1 und 2 ohne Ausnahmegenehmigung nach § 5 ein geschütztes 

Landschaftsbestandteil entfernt oder zerstört, so ist er zur Ersatzpflanzung 

oder zur Leistung eines Ausgleichs nach § 8 verpflichtet. 

 

(2) Hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte entgegen den Verboten des § 3 

Absatz 1 und 2 ohne eine Ausnahme nach § 5 ein geschütztes 

Landschaftsbestandteil geschädigt oder seinen Aufbau wesentlich verändert, 

ist er verpflichtet, die Schäden oder Veränderungen zu beseitigen oder zu 

mildern, soweit dies möglich ist. Anderenfalls ist er zu einer Ersatzpflanzung 

oder zur Leistung eines Ausgleichs nach § 8 verpflichtet. 

 

(3) Hat ein Dritter einen geschützten Landschaftsbestandteil entfernt, zerstört 

oder geschädigt, so ist der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte zur 

Folgebeseitigung nach den Absätzen 1 und 2 bis zur Höhe seines 

Ersatzanspruchs gegenüber dem Dritten verpflichtet. Er kann sich hiervon 

befreien, wenn er gegenüber der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen die 

Abtretung seines Ersatzanspruchs erklärt. 

 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne der §§ 14 Abs. 1 und 35 Abs. 1 Nr. 3 ThürNatG 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a. entgegen den Verboten des § 3 Absatz 1 und 2 dieser Satzung geschützte 

Landschaftsbestandteile beseitigt, zerstört, beschädigt oder verändert, 

ohne im Besitz der erforderlichen Ausnahmegenehmigung zu sein, 
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b. der Anzeigepflicht nach den § 3 Abs. 4, § 6 und § 7 dieser Satzung nicht 

nachkommt oder falsche und oder unvollständige Angaben über 

geschützte Landschaftsbestandteile macht, 

c. entgegen des § 4 auferlegte Erhaltungs-, Pflege- und Schutzmaßnahmen 

nicht erfüllt, 

d. nach § 8 keine Ersatzpflanzungen durchführt und unterhält und/oder keine 

Ausgleichszahlungen entrichtet oder  

e. einer Aufforderung zur Folgebeseitigung gemäß § 9 nicht nachkommt. 

 

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 35 Abs. 3 ThürNatG mit einer Geldbuße 

bis zu 50.000,00 Euro geahndet werden, soweit die Zuwiderhandlung nicht als 

Straftat mit Strafe bedroht ist. 

 

§ 11 

Gleichstellungsbestimmung 

Die genannten Personen-, Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser 

Satzung gelten jeweils für alle Geschlechter. 

§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(Inkrafttreten…) 


